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Anhörungsschreiben zum mündlichen Anhörungsverfahren nebst den zugehörigen 
Anlagen zu dem Themenkomplex „Nachhaltigkeit im Rahmen der Beratungsgegen-
stände" 

 

wie am Rande der Sitzung des Verfassungsausschuss am 18. September dieses Jahres 
im Thüringer Landtag vereinbart, erhalten Sie in Ergänzung der damals vorgelegten 
handschriftlichen Stellungnahme die offizielle schriftliche Stellungnahme des UV Thü-
ringen e. V. 
Wir erlauben uns, den aus unserer Sicht relevanten Hauptaspekt „Ehrenamt" mit einzu-
beziehen, zumal in den Rechtskreisen Jagd, Forst und Fischerei mit den dazugehörigen 
lex specialis und deren Praxisumsetzung die Nachhaltigkeit ohne eine umfassende eh-
renamtliche Tätigkeit nicht zu gewährleisten wäre. 

Stellungnahme des LlVT e. V. zur mündlichen Anhörung des Verfassungsausschuss im 
Thüringer Landtag am 18. September 2018: 
Der UVT e.V., , das Präsidium und der Vor-
stand, bedanken sich beim Thüringer Landtag vielmals an der Anhörung des Verfas-
sungsausschusses am heutigen Tag teilnehmen zu dürfen.  
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Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, in unseren Äußerungen auch den Komplex „Eh-
renamt" mit einbeziehen zu dürfen, der uns aus verbandspolitschen Gründen beson-
ders am Herzen liegt. Die Nachhaltigkeit ist in Mitteleuropa — ausgehend von den deut-
schen Staaten und Österreich — seit Jahrhunderten prägnantes Kennzeichen von Jagd, 
Forst und Fischerei, wobei die Jagd nachweisbar eine Vorreiterrolle einnahm, was sich 
in Mittel -und Mittelosteuropa auf den staatenbezogenen relativ hohen Waldanteil 
(Privat- Staats- und Körperschaftswald als Gesamtheit des Landeswaldes) positiv aus-
wirkte. 

Zu den drei Gesetzesvorhaben im Detail: 

Die Gesetzesinitiativen der Landtagsfraktionen zur Änderung der Landesverfassung 
werden grundsätzlich begrüßt und die Erwartung ausgesprochen, dass im Zuge der par-
lamentarischen Beratung Kompromisse zwischen den Fraktionen gefunden werden, um 
letztlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Plenarsitzung zu erreichen. Dem UVT kommt 
es in erster Linie auf die Stärkung und Förderung des Ehrenamtes an; die spezifischen 
Nachhaltigkeitskriterien sind bei Forst, Jagd und Fischerei seit Anfang der 1990 ziger 
Jahre bereits in den lex specialis Thüringen verankert, aber ein verfassungsmäßiger 
Grundsatz, mit dem die Nachhaltigkeit Verfassungsrang erhält, wird nicht zuletzt im ge- _ 
sellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Interesse begrüßt. In diesem Zusammen-
hang wird auf den RIO-Prozess der UN des Jahres 1992 verwiesen, der die gesellschaft-
liche Dimension der Nachhaltigkeit (ökonomisch, ökologisch und sozial) in Deutschland 
in Gang setzte. Deshalb ist es unangebracht, die Nachhaltigkeit in der Thüringer Verfas-
sung mit Natur und Landschaft zu verknüpfen (vorgesehener Artikel 32 a in der  DS  7 / 
897) sondern allgemeiner zu verankern. (siehe Artikel 16 b in der Drucksache 7/27). 
Die in der Drucksache 7 / 897 in den Punkten 2 bis 7 enthaltenen Inhalte gehören fast 
ausschließlich zur Regelungszuständigkeit der Fachministerien (Inneres, Soziales, Um-
welt); ob Grundsatzfragen von Extremismus und Radikalismus in die vorgesehene Ver-
fassungsänderung einzubeziehen sind, muss im Rahmen der parlamentarischen Arbeit 
bei der Kompromissfindung interfraktionell herausgefunden werden. Für die Rechtsge-
biete Forst, Jagd und Fischerei (Landesgesetze von 1993, 1991 und 1992) bewährte sich 
bei der Umsetzung diverser Bestimmungen (Paragraphen) das von Anfang an das Subsi-
diaritätsprinzip angewandt wurde, d.h., die ehrenamtlich Wirkenden in den bestim-
mungsseitig etablierten Forst-, Jagd- und Fischereibeiräten auf unterer und oberster 
Behörden-(Verwaltungs-)Ebene einbezogen und gehört, demzufolge ihre fachlich-sach-
lichen Meinungen Beachtung finden. 
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Verbandsseitig (Organisation der heimischen Jäger) gibt es auf Vorstandsebene  ca.  350 
ehrenamtliche Mitglieder sowie in der Hegering-Struktur der Kreisjägerschaften /Jäger-
schaften nochmal über 500 Ehrenamtler, die an der Spitze der Hegeringe stehen. 
Zur Unterstützung des UV — Landesvorstandes sind obendrein 10 Obleute für jagd-fach-
spezifische Aufgaben (z.B. Jagdhundewesen) in Verantwortung. Für eine nachhaltige 
Wildbewirtschaftung (Rot-,  Dam-,  Muffel- und Rehwild) und den abzusichernden prä-
ventiven Schadenschutz in den Wäldern und auf den Feldern sind in den Hegegemein-
schaften landesweit rund 380 Jagdausübungsberechtigte (Eigenjagd- und Gemein-
schaftsjagdbezirksinhaber) ehrenamtlich tätig. Die meisten Jagdausübungsberechtigten 
sind zu- dem Mitglied im UVT e.V. Der UVT weist darauf hin, gemäß des Landesjagdge-
setzes (ThJG) die Eigentümer von privaten und körperschaftlichen  land-,  forst-und fi-
schereilichen Grundstücken mit einer jeweiligen Einzelflächengröße bis 74,9 ha, die in 
den Jagdgenossenschaften organisiert sind - 

dafür sind in Thüringen rund 8500 Ehrenamtler engagiert-; die sehr zahlreich ehren-
amtlich Tätigen im Forst- und Fischerei (Angel-) Bereich unbedingt mit zu erwähnen, 
weil diese schon immer einen Fach- und Sachbezug zur Jagd haben. 
Der Verband mahnt eine zügige Gesetzesverabschiedung an, weil die staatlich getra-
gene Stärkung des Ehrenamtes nicht zuletzt eine hoffentlich sehr positive Wirkung zur 
zukünftig „personellen Absicherung" ausübt. 

Dem Nachwuchs in den Vereinen und Verbänden muss signalisiert werden, dass der 
Staat (Freistaat Thüringen) dem Ehrenamt ausreichend den Rücken deckt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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